
§ 4a Testungen bei impfunfähigen und abgesonderten Personen 

Folgende asymptomatische Personen haben Anspruch auf Testung mittels PoC-Anti-
gentests: 

1. Personen, die zum Zeitpunkt der Testung das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder in den letzten drei Monaten vor der Testung das zwölfte Lebensjahr voll-
endet haben, 

2. Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere einer 
Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Zeitpunkt der Testung nicht 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können oder in den letzten drei 
Monaten vor der Testung aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden konnten,
 
3. bis zum 31. Dezember 2021 Personen, die zum Zeitpunkt der Testung das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, zum Zeitpunkt der Testung Schwangere und zum 
Zeitpunkt der Testung Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den 
vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, 

4. Personen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von 
Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen oder in den letzten drei 
Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben,
 
5. Personen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer nachgewiesenen Infek-
tion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Absonderung befinden, wenn die Testung zur Beendigung der Abson-
derung erforderlich ist.

Quelle: BANZ Regelungen zu Personenkreis Testungen nach dem 11.10.2021



§ 2 Testungen von Kontaktpersonen 

(1) Wenn von einem behandelnden Arzt einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infi-
zierten Person oder vom öffentlichen Gesundheitsdienst asymptomatische Kontaktper-
sonen nach Absatz 2 festgestellt werden, die in den letzten 
14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, 
haben diese Anspruch auf Testung. Der Anspruch nach Satz 1 besteht bis zu 21 Tage 
nach dem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS CoV-2 infizierten Person, wenn 
die Testung zur Aufhebung der Absonderung erfolgt. 

(2) Kontaktpersonen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind: 

1. Personen, die insbesondere in Gesprächssituationen mit einem Abstand von weni-
ger als 1,5 Metern oder durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten engen Kontakt zu 
einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, 

2. Personen, die mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in dem-
selben Haushalt leben oder gelebt haben, 

3. Personen, die durch die räumliche Nähe zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
infizierten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten Konzentration von Ae-
rosolen auch bei größerem Abstand ausgesetzt waren, insbesondere bei Feiern, beim 
gemeinsamen Singen oder beim Sporttreiben in Innenräumen, 

4. Personen, die sich mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in 
relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation aufge-
halten haben, insbesondere in Schulklassen, Kitagruppen, 
Kindertagespflegestellen, Hortgruppen, oder bei Gruppenveranstaltungen,
 
5. Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung 
mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko erhalten haben, 

6. Personen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person 
hatten, 

a) die sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infizierten Person behandeln, betreuen oder pflegen oder behandelt, betreut 
oder gepflegt haben oder 

b) von der sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infizierten Person behandelt, betreut oder gepflegt werden oder behandelt, be-
treut oder gepflegt wurde

Quelle: BANZ Regelungen zu Personenkreis Testungen nach dem 11.10.2021


